
Fragen der Theologie un des relig1ösen Lebens
gleichfalls Träger der höchsten un vollen Gewalt überDie Verwirklichung der Kollegialität die NZ Kırche.“ Zur Bestärkung des Prımats wird

Zum Bischofsdekret des Zweiten Vatikanischen Konzils nochmals der Satz wiederholt: Diese Gewalt könne ımmer
1Ur mıiıt Zustimmung des römischen Bischofs ausgeübtDas Dekret „Uber das Hırtenamt der Bischöfe 1ın der werden (AbschnittKıiırche“ (früher: Entwurt ber die Bischöte und die

Leitung der Diıözesen) 1St rechtlichen un: pastoralen Die Zzweıte Erganzung folgt 1im Abschnitt Ö, WO dıe Stel-
lung des Bischots in seiner Diözese lehrmäßig umschriebenGesichtspunkten eines der bedeutsamsten des Konzıils. Es wird: Is Nachfolger der Apostel steht den Bischötenenthält neben der Konstitution ber die Liturgıe die

meısten und einschneidendsten Reformbestimmungen. Es 1n den ıhnen aAnvertrauten Diözesen VO  w selbst jede 0) 5

wırd das Dekret se1n, das sıch 1n den nächsten Jahren dentlıche, eigenständıge und unmittelbare Gewalt Z die
NS Ausübung ıhres Hırtenamtes erforderlich 1St  « uchnachhaltigsten in den konkreten Strukturen der Kirche

niederschlagen wird Es wird siıch vermutlich auch 1er 511e wıederum die direkte Gegenüberstellung der
meılsten VO allen Dekreten auf die Reform des 2aNO- ordentlichen Gewalt des Bischofs über seine Diözese un

der unmittelbaren un unıversalen Gewalt des Papstesnischen Rechts auswirken. Es steht 1m Zentrum der Kon- über die Gesamtkirche 1mM Abschnitt auf Die Aussagezilsthematik, weıl 1n ıhm die ekklesiologischen Leitlinien
der Kirchenkonstitution 1in das kirchliche Leben umgesetzt über die ordentliche Gewalt des Papstes 1St übriıgens noch-

mals abgesichert durch den Hınvweıs, da die Gewalt deswerden und weıl das Dekret seiner Anlage un Intention
Papstes, die dieser kraft se1nes Amites über die (Gesamt-nach 1n erster Linıe der Anwendung der Lehre der Kolle-

gialıtät, einer der Angelpunkte der Konzilsarbeıit, dienen xzırche innehabe, und die Vorbehaltung bestimmter Fiälle
soll Da das Dekret VO ersten Entwurtf biıs Z end- durch den apst oder durch eıne andere Obrigkeit —_

angetastet bleibe.gültigen, 1ın der Offentlichen Sıtzung VO 8. Oktober
1965 verabschiedeten Text eiınen sehr deutlichen Wandel Beide hier gENANNTIEN Grundaussagen haben ine schwie-

rige Redaktionsgeschichte hınter sıch Auf Intervention
VO einem tAarrten un verengten Juridismus des

VO 700 Vätern mufßte die Aussage ber die molle GewaltAnfangs eiınem pastoraleren Verständnis der Stellung
un der Aufgaben des Bischofs 1ın der esamtkirche un: des Bischofskollegiums über die Gesamtkirche be] der
1n der Diözese durchgemacht hat, z1Dt CS zudem Auft- etzten Überarbeitung wieder aufgenommen werden,

nachdem S1e während der Drıitten Sess10n, auf Veran-schluß über den ınneren ortgang des Konzıils. Da be1
einem Dekret, das vornehmlich praktische Normen und lassung eıner höheren Autorität, w1e 6S damals hiefß,
Rıichtlinien enthält, die Kompromisse AaUusSs H- gestrichen worden WAal. Auf Verlangen VO  3 619 Bischöfen

wurde ebenfalls bei der etzten UÜberarbeitung 1m Ab-
gesetzten Absichten un Tendenzen sıch leichter un —

schnitt der Relativsatz: „die ZUr Ausübung ıhres Hırten-mıiıttelbarer feststellen lassen als eLiw2 in den gyroßen Lehr-
dokumenten oder in der Pastoralkonstitution über die erforderlich SEr eingefügt. Es 71ng dabei das
Kirche ın der Welt VO  $ heute, lassen sıch endgültigen OFrt Ausübung. Der bloße Hınvweiıis auf „dıe Erforder-

n1ısse des apostolischen Amtes“ des vorausgegangenNCchText auch die Grenzen ablesen, die der Erneuerung kirch-
licher Strukturen in der gegenwärtıigen Entwicklungsphase Entwurtes empfanden viele Väter als allgemeın.
BESCTZT sınd (vgl ds Heft, 105) Die Verantwortung für die Gesamtkirche

Die Lehrgrundlagen Dıe Hervorhebung der Verantwortung der Bischöfe für
Dıe Lehrgrundlagen des Dekrets sind 1m wesentlichen die Gesamtkirche 1St vielleicht der charakteristischste Zug

des Dekrets. urch S1e wırd nıcht 1Ur die Stellung desdie des dritten Kapitels der Kirchenkonstitution über das
hierarchische Amt Sıe sind Za Teil im Wortlaut VO Episkopats gyegenüber dem aps un der römiıschen Kurie
dort übernommen. Das Vorwort un der Abschnitt verändert. Darın zeıigt sıch noch vielmehr eın srund-
des ersten Kapiıtels fassen in gedrängter Orm un ZU legender Wandel in der Vorstellung VO der Ausübung
Teil wörtlicher Wiederholung die Lehre ber die Kolle- des Bischotsamtes. Die Lehre VO der Kollegialıtät, die
gjalıtät un über das Verhältnis des Bıschofskollegiums theologisch gesehen auch 1mM Bischofsdekret keinen

seınem aupt, dem Papst, Dıie Lehre VO vollen oder endgültigen Ausgleich ZUr Primatsformulie-
Prımat und die Lehre NC der Kollegialıtät ilden auch rung des Ersten Vatikanums Z erbringen vermochte,
ler die beiden Pole, dıie das an dritte Kapitel der kommt hiıer pastoralen Gesichtspunkten jel stärker
Kırchenkonstitution iın spannungsvoller Einheit halten. DA Tragen. Ist aber Eerstit einmal die pastorale Wirklich-
Die Äussagen des Ersten Vatiıkanums über en Primat eıt geschaffen, aßt sıch vermutlich das Lehrproblem
des Papstes, über dessen „höchste, volle, unmittelbare un: VO Verhältnis zwıschen apst und Bischofskollegium,
unıversale Seelsorgsgewalt“ 1in der Kırche wird erganzt das aut dem VE  Cn Konzıil sovıel Stoft ZUuUr Aus-
durch Z7wel fundamentale Aussagen über das Bischots- einandersetzung bot, eher abklären.

Im Abschnitt werden 7we!l Formen geENANNT, nach denenkollegium und über die Stellung des Einzelbischofs 1in
seiner Di6zese. Die Erganzung über das Bischofskollegium dıe Bischöfe ıhre Verantwortung tfür „alle Kırchen“ wahr-
wırd wörtlich AUu$S dem Abschnitt der Kırchenkonsti- nehmen können: kollektiv oder gemeinschaftlich, „ W CN
tutiıon übernommen und der eben zıtierten Primatsaussage s1e, W as die Lehrverkündigung oder das Hırtenamt -
gegenübergestellt: „Dıie Ordnung der Bischöfe aber, die geht, alle 1MmM Bischofskollegium oder als Körperschaft VeCI-

dem Kollegium der Apostel 1mM Lehr- un Hırtenamt eiInt SInd ®: für sıch, W „Jeder tür die ıhm an  te

nachfolgt, Ja 1ın welcher die apostolische Körperschaft Teilkirche oder wenn mehrere estimmte
iımmerfort weıterbesteht, 1STt gemeınsam MmMIt ıhrem aupt, gemeınsame Anliegen verschiedener Kırchen besorgen“.
dem römıiıschen Bischof, und nıemals ohne dieses aupt, Es f5llt hier die Unterscheidung zwıschen kollegialer
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Ausübung 1m Sınn (wenn s1ie „als Körpers$afl derer Vorbehalrt gemacht werde“. Noch 1mM Zzweıten Ent-
vereıint sınd“) un der gemeiınsamen Regelung geme1n- wurt hıeflß es allgemeiner: VO  3 denen der Apostolische
SAa interessierender der verpflichtender Fragen aut. Stuhl dıspensieren pflegt“. 600 Väter hatten 1ese Ver-
Diese unauffällige Unterscheidung 1STt ohl 1Ur anderung verlangt. Die endgültige Formulierung kommt
deuten, da{fß als kollegiales Handeln LUr eın Akt des dem Wunsch VO  > Kardınal Frings nahe, der in der Dis-

Bischofskollegiums MI1It und seiınem aupt, kussion gefordert hatte, INanl solle ıne Liste der dem
dem apst, angesehen wiırd, während eLtw2a2 gemeınsame apst reserviıerten Fille aufstellen un die übrigen Dıs-
Tagungen oder Beschlüsse VO  e Teilkirchen (Synoden, PECNSCH den Bischöfen überlassen. Dıie Liste erstellen
Partikularkonzilien, Bıschofskonferenzen) nıcht als wırd Sache der Kodexreform seıin.
mıittelbare Ausformungen oder Anwendungen der Kolle- Noch wichtiger für das Verhältnis VO apst un BischöÖ-
gialıtät 1m lehrhaften Sınne verstanden werden. ten 1ST die geplante un: 1n einzelnen Detaıils bereits VEOI-

Iiese Unterscheidung entspricht einer Intervention Kar- wirklichte Kurijenretorm. Der Bıtte eiıner größeren ruppe
dinal Alfrınks auf der Zweıten Sess10n, 1n der dieser VO Bischöfen während der Diskussion ber das Schema,
arnte, die Bischofskollegialität 1M theologischen Sınne der apst möge dem Konzıil seinen Reformplan bekannt-
nıcht MItTt dem gemeıinschaftlıchen Handeln der Bischöfe geben, konnte AUuUus verständlichen Gründen ıcht ent-
autf Bischofskonferenzen oder 1ın ähnlichen Zusammen- sprochen werden. So mu{ßte sıch auch das Dekret auf die
schlüssen verwechseln (vgl Herder-Korrespondenz Formulierung einıger Wünsche beschränken. Dıiese sınd
18 J; 142) Ist aber eın gemeinschaftlicher Akt oder ZWAar allgemein gehalten, gehen aber doch relatıv weıt.
eıne gemeınsame Entscheidung innerhal eiıner Bıschots- Dabei beruft sıch das Dekret ausdrücklich auf die ede
konferenz, die MIt dem Einverständnis des Hauptes des Pauls VI VOT der Kurıe VO Z September 1963 (vgl
Kollegiums getroffen wiırd un als Konkretisierung bi- Herder-Korrespondenz 18 Jhg., 68 fT.) Dıie Väter des
schöflicher Gemeinschaft 1n einem bestimmten Lande der Konzils wünschen, heißt N 1m Abschnitt A da{fß die
1n einer bestimmten Regıon verstehen 1St, ıcht 1mM Kurialbehörden, „die ZWar dem apst un den Hırten
eigentlichen, WE auch rechtstheologisch ıcht 1M der Kırche eıne vorzügliche Hılte geleistet haben, eıne
vollen Sınne eın kollegialer Akt? C Ordnung erhalten, die den Ertordernissen der Zeıt,
Diese rage blieb auch 1n dem Abschnıitt über die Bischofs- der Gegenden un: der Rıten stärker angepafßt Ist, be-
konferenzen och ungeklärt. Indessen geht das Dekret sonders W as ıhre Zahl; Bezeichnung, Zuständigkeıit, Ver-
csehr weıt in den pastoralen Ermahnungen Z Wahr- fahrensweise un: die Koordinierung iıhrer Arbeit
nehmung universalkirchlicher Verantwortung. lle Bi= geht Desgleichen solle das Amt der päpstlichen Legaten
schöfe sollen sıch ımmer einander verbunden wissen un: (Apostolische Delegaten und Nuntien) gCHAUCT abgegrenzt
sıch tür alle Kirchen besorgt zeıgen, enn „durch gyöttlıche werden. Die Kurie soll internationalıisiert werden, dafß
Eınsetzung un Vorschrift“ sel Ja jeder einzelne gemeın- S1e eın Abbild der Gesamtkirche wird Unter ihre Mıt-
sa MmMIt den übrigen Bischöfen mitverantwortlich für die glieder sollen auch Diözesanbischöfe aufgenommen wWer-

apostolische Aufgabe der Kırche (Abschnitt Diese gC- den, damıt der apst besser über die Anlıegen aller
meınsame orge sollen S1e besonders den Mıssıonen un Kırchen iınformiert werde (vgl ds Heft, 122)
den Gebieten mI1t schwachen kirchlichen Strukturen
wenden. Sıe sollen auch beim Gebrauch des kıirchlichen Die Bischofssynode
Vermögens ıcht LLUT die eigene Diözese denken, SO11- Zur Bıschofssynode, eines der Hauptpostulate der Kon-
ern sıch auch die Sıtuatıon der anderen Teilkirchen und zılsdıskussion, steht 1M Dekret 1Ur eın kurzer Absatz.
die Notlage, der manche VO11 ıhnen leiden, VOTL Er wurde erst 1n die allerletzte Fassung aufgenommen,
ugen halten. Die gemeınsame orge soll sıch schließlich un ZWaar nach der Publikation des Motu proprı10 Äpo-auf die Kirche in der Verfolgung erstrecken. stolica sollicıtudo Pauls VI Der Text wurde tfast wOrt-

Das Verhältnis aDs un Kurıe ıch AaUS dem Motu propri10 übernommen un 1in dieser
OoOrm VO Plenum bei den Abstimmungen über die

Das Verhältnis des Bischofs Z aps bleibt theologisch „Modı“ gutgeheißen. Der entsprechende Text (Abschnitt
bestimmt VO Verhältnis zwıschen Kollegium und aup lautet: „Aus den verschiedenen Gegenden der Erde
Es hängt iın der Praxıs aAb VO der Interpretation der ausgewählte Bischöfe eisten dem obersten Hırten der
ordentliıchen un unıversalen Gewalrt des Papstes über Kirche 1n eınem Rat, der die Bezeichnung Bischofssynode
dıie Gesamtkirche und der ordentlichen und unmıiıttel- tragt, eınen wirksameren Beistand 1in der VO!] apst be-

stimmten oder och bestimmenden Art un Weiıse. Alsbaren Gewalt des Bischofs über seine Diıözese, konkreter
davon, wWw1e diese Gewalt jeweıls VO beiden Seıiten Aaus- Vertretung des katholischen Episkopats bringt
gyeübt wird Es hängt ıcht zuletzt VO  3 den Zwischen- diese Bischofssynode gleichzeitig ZUuU Ausdruck, daß alle

Bischöfe der hierarchıischen Gemeinschaft un dertragern (Synoden, Bischotskontferenzen) un VO der
päpstlichen Exekutive Kurıe) aAb Der vorhin zıitlerte orge für dıe Kırche teilhaben.“ Diese Formulierung
Satz, der Bischof solle alle Vollmachten erhalten, die Z halt W1e das Motu propri10 selbst (vgl Herder-Korre-
Ausübung seiner Seelsorgsaufgaben ertforderlich sınd, CI- spondenz Jhg., 641 die Mıtte zwıschen den Ve1I-

hält 1in diesem Kontext seıine besondere Bedeutung. Es schıedenen Vorschlägen, die während der ersten Diskus-
wird auch verständlıich, WAarun das Konzıil konkret VO S10N des Schemas (vgl Herder-Korrespondenz 18 Jhg.,

190) vorgetragen worden Kardıinal LienartAusübung un nıcht 11LU allgemeın VO  - den Erforder-
nıssen des apostolischen Amtes sprechen wollte. ber auch hatte bereits damals ine Abstimmung über das Projekt
dann handelt 65 sıch ımmer och um Ermessensfragen. gefordert gleichsam als kollektive Antwort des Konzıils
Folgenreicher 1St schon die nächste Aussage im gleichen aut dıe VO apst 1n seiner Ansprache 7A2 0Ün Kurienreform
Abschnitt S, nach der dıe Biıschöfe die Vollmacht erhalten, bekundete Bereitschaft, eine solche Synode errichten.
VO allgemeinen Kırchengesetzen dispensieren, „ WECNN och die Meınungen yingen damals auseinander. Dıie
nıcht VO der höchsten Autorität der Kirche eın beson- eınen VOTL allem Franzosen un Deutsche wünsch-
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ten 1ese Synode als direkte Vertretung des Weltepi- kräftig sind, MIt Zweidrittelmehrheit ANSCHNOMME:! un
skopats bzw. der Bischofskonferenzen, während VO: Apostolischen Stuhl gutgeheißen werden. Rechts-
Kardinal Alfrink (ähnlıch auch Kardıinal Lercaro) in der kräftige Beschlüsse können aber 1Ur gefaßt werden ın
Bischofssynode weniıger ein Delegiertengremium des Welt- Fällen, die durch das allgemeine echt vorgesehen sınd
episkopats und der Bischofskonferenzen sehen wollte als oder 1n denen eine besondere Anordnung des Apo-
vielmehr ein Zeichen kirchlicher Einheit und als eın „Ge- stolischen Stuhles (aus eigener Veranlassung oder autf
gengewicht“ ine „allzu große Dezentralisierung“ Bıtten der Bischofskonferenz selbst) vorliegt. Neben den
durch die Bischofskonferenzen. Kardınal Florit hatte da- natıonalen werden, WE die Verhältnisse nahelegen,
mals eine Art Zentralkongregation als oberstes auch übernationale Bischofskontferenzen empfohlen. Sıe
Koordinierungsgremium der Kurıe, die aber Ur Stellung dürfen aber NUur mMIt Zustimmung des Apostolischen Stuhls
nehmen sollte Fragen, die der apst ıhm vorlegte, gebildet werden. ngeregt werden ENSCIC Kontakte ZW1-

schen den verschiedenen Konterenzen. Die Bischöfe dergefordert.
Das Projekt der Bischofssynode WAar damals ın die Aus- Ostkirchen werden gebeten, 1n Gebieten mIiIt mehreren
einandersetzung die Primatsrechte geraten. Manche Rıten auf das Gesamtwohl der Kirche Rücksicht
sahen durch dıe bloße Fxıstenz eınes solchen Gremıiums nehmen und sıch ständig iın interrituellen Zusammen-
bereıts die Primatsrechte des Papstes gefahrdet. Vergleicht künften beraten. Dieser Wunsch geht offenbar aut
Nan nNnu  - den oben zıtierten lext des Dekrets un das einıge Vertreter der Ostkirchen cselbst zurück, die in der

Diskussion ZU Bischofs- und Z Ostkirchenschema denMotu propri10 Pauls V wiırd INnan schwerliıch auf eine
solche Getahr stoßen. Dıie Prärogatıven des Papstes sınd Mangel Zusammenarbeit un: die Streitigkeiten ZW1-
mehr als deutlich herausgestellt: der apst beruft die schen den verschiedenen Rıten geißelten.
Synode eın, bestätigt die Wahl der Mitglieder, bestimmt
die behandelnden Themen, approbiert die Beschlüsse. Eıinıge Kompromıisse
Trotzdem handelt sıch eın echtes Delegierten- In den Abschnıitt über die Bischofskonferenzen, der 1mM
gremıum, da wenıgstens der yrößere Teil der Mitglieder Dekret Begınn des dritten Kapiıtels steht, der hier
VO  _ den Bischofskontferenzen entsandt wiırd. Es handelt aber AUS thematischen Gründen vorgezogch wurde, sınd
sıch also eine wirkliche Vertretung des Gesamtep1- mehrere Kompromıisse eingeflochten, dıe das Ergebnis
skopats, se1 6S durch päpstliıche Ernennung, se1 durch verwickelter Auseinandersetzungen sind. In manchem
Delegierung durch die Bischofskonferenzen, eıne Art bleibt das Dekret hinter dem ersten Entwurt -
ständıges Konzıil 1M kleinen. rück, in anderen Punkten trıfit reılıch auch das egen-

teil Es fällt zunächst auf, daß sıch der letzte Text
Dıe Bischofskonferenzen be] der Fixierung der UOrgane mehr Zurückhaltung aut-

Die Bischofskonferenzen finden durch das Dekret über erlegt als der In diesem für jede Bischofs-
das Hırtenamt der Bischöfe ıcht 1Ur eine konziliare Be- konferenz ein Zentralrat, Fachkömmissionen un eın
stätıgung, sondern auch eine spürbare Festigung ihrer Generalsekretariat vorgeschrieben. Viele Biıschöfe hatten
Strukturen un eıne Ausweıtung iıhrer Kompetenzen. VOr der „UÜbermacht“ der Bischofskonferenzen, die durch
hne daß konkurrierende Institutionen National- ıne straffe Organısatıon gefördert würde, gEeEWaArNT
konzilien und Synoden angetastet würden S1e sollen (u die Kardıinäle Frings, Könıig, Alfrınk, ayer)
vielmehr „miıt raft aufblühen“ wırd die Er- Kardınal Frings bezeichnete damals eın Generalsekretariat
richtung VO Bischofskonferenzen für alle Länder VOTI - als eıne „gefährliche Einrichtung“. Eın entschiedener
geschrieben. Jede Bischofskonferenz gibt sıch selbst die Fortschritt gegenüber der ersten Fassung 1St. jedoch, da{fß
Statuten. Diese mussen jedoch VO Apostolischen Stuhl 1ila  $ die Möglichkeit kleinerer Gremien 1m Falle eıner
geprüft werden. Es soll auch statutarısch festgelegt WECI - übergroßen Zahl VO  e} Bischöfen, Wwıe 1ın Italıen,
den, welche Beratungs- un Exekutivorgane innerhalb hat fallenlassen. Es o1bt 1n Zukunft keine verkleinerten
der Konferenzen geschaften werden sollen: ständıger Bischofskonferenzen mehr Konterenz der Kardınäle
Bischofsrat, bischöfliche Kommissıonen, Generalssekre- und Erzbischöfe ın Frankreich, Konferenz der Regional-
tarıat. Keıines dieser Urgane wırd durch das Dekret A4aUuUS- vertretier 1ın Italien sondern 1LLUT och Vollversamm-
drücklich vorgeschrieben. Die Konterenzen können selbst lungen des Episkopats.
darüber befinden. Eın Kompromifß bleibt die Stellung der Weihbischöfe.
Mitglieder der Konferenz sind dıe Orfsordinarien eınes Sıe sınd ZWar de lure Miıtglieder der Bischofskonferenz,
jeden Rıtus mI1It Ausnahme der Generalvikare, die KO- S1e erhalten aber nıcht automatisch das timmrecht.
adjutoren, die Weihbischöfe und dıejenıgen Titularbischöfe, SIe erhalten, darüber bestimmen die Statuten der e1IN-
„die eın VO' Apostolischen Stuhl oder VO den Bischofs- zelnen Konterenzen. Die rage hängt CI15 mMI1t der all-
konferenzen übertragenes Amt ausüben“. Auft Protest gemeınen Stellung der Weihbischöte und EerSst
zahlreicher Väter hın wurde och ausdrücklich AaNSC- sekundär mI1t dem Problem, daß bischofsreiche Dıiözesen
Tügt, da{ß andere Titularbischöfe, die eın diözesanes oder (New ork allein hat elf Weıihbischöfe) bischofsarme
überdiözesanes Amt ausüben, SOW1e die päpstlichen Nun- Diözesen iınnerhalb der Konferenz überstiımmen könnten.
tien und Delegaten ıcht ‚von Rechts wegen“ Mitglieder Diejenigen Bischöfe, dıe die Aufwertung der Stel-
der Bischofskonferenz sind. Damıt 1St nıcht ZESAZT, daß lung des Weihbischofs ın der Diözese a  1, sprachen
S1e CS nıcht se1ın können. Und S1e werden VOTr allem 1n sıch auch deren Stimmberechtigung innerhalb der
den Missionsländern oft ohl auch weıterhın se1n bzw Konferenzen AU:  N Es gab Bestrebungen, nıcht 7zuletzt V  $

werden den Sıtzungen der Bischofskonferenzen teil- seıten der Weihbischöfe selbst, das Stimmrecht durch-
nehmen. Dıie eilnahme allgemeın verbieten hatte ber yab auch die eENTIgZgESCNEECSETIZLE Tendenz,
INa  3 als Aftront empfunden. Doch auch schon diese Eın- jeder DIiözese LLUT eıne Stimme zuzuerkennen. Fur die
schränkung 1St bedeutsam. Koadiutoren siıeht das Dekret aber ausdrücklich Stimm-
Die Beschlüsse der Konferenzen müussen, damıt S1e rechts- recht VOTFr. wel Fortschritte sınd auch für die Weih-
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bischöfe verzeichnen: Sıe dürfen immerhın VO  z Rechts möglichst gemeinsame Beschlüsse der Bischöfe un eine
SsCch den Konferenzen teilnehmen. Der Ent- ebenso entschiedene gemeınsame Durchtührung be-
wurf hatte diese Fragen offengelassen. Und das Dekret grüßen.
macht rechtskräftig, w as auf dem Zweıten Vatıkanum Anpassung der Diözesénstm/eturén
bereits praktiziert wurde: Sıe können W 1e alle Titular- Bei der Anpassung der Diözesanstrukturen geht 6S
bischöfe nıcht 1Ur w 1e bisher zu Konzıil gerufen werden, nächst die Diözesangrenzen. Das Dekret bestimmt,sondern nehmen rechtens ıhm teil. dafßß, „SOWEeIt das Heil der Seelen CS verlangt, möglichst

bald MIt Umsicht ine entsprechende UÜberprüfung“ VOI-Die gesetzgebenden Vollmachten
o& werde. ‚Dabei sollen die Diıözesen geteilt,

Auch die rage ach den gesetzgebenden Vollmachten abgetrennt oder zusammengelegt, ıhre Grenzen geändert
WAar ın der Diskussion kontrovers. Der orößere Teil der oder eın günstigerer Ort für die Bischotssitze bestimmt
mündlichen Interventionen sprach sıch og gC jede werden: schließlich sollen s1€, besonders wenn N sıch
gesetzgeberische Kompetenz AUS oder weniıgstens für eine Diözesen handelt, die AaUS oyrößeren Stidten bestehen, eine
spürbare Einschränkung der Bestimmungen des ursprung- LEUEC innere Organısatıon erhalten.“
lıchen Entwurftfs. Die einen türchteten be] Übertragung Miıt dieser Generalforderung sind sehr komplexe Pro-
VO  z Gesetzgebungsvollmachten die Bischofskonferen- bleme angesprochen, deren adäquate Lösung nıcht 1Ur
zen für die Prärogatıven des Papstes, die anderen für die die demographische un soziologische Sıtuation der
Entscheidungsfreiheit des Einzelbischofs. Zu letzteren Gegenwart, sondern auch der viele geschichtliche Ballast,
gehörten auch die Kardinäle Frings un König. der VO der kirchlichen Administration bıs heute MI1t-
Der ursprüngliche Entwurf cah Gesetzgebungsvollmachten geschleppt oder wenıgstens geduldet wurde, behindert.
in vıer Fällen V in Fällen, die durch das allgemeıine Will INa  =) sıch VOTLT ugen führen, w1e dringend eıine Ab-
Recht vorgesehen oder VO apst den Konferenzen ZUr ITE  29 Zusammenlegung, Veränderung der Grenzen
Entscheidung zugewlı1esen werden; WwWenn 65 sıch Er- (und ZWar gleich alles 1n einem) 1St, braucht in  3 siıch
klärungen VO größerem Gewicht 1 Namen der Bischofs- 1Ur eine Diözesankarte der Schweiz anzusehen. Man mu
konferenz handle: be1 Fragen, über die MI der staatlichen gar nıcht EerSst auf das Sanz anders gelagerte Paradebeıispiel
Autorität verhandelt werden mußß, wenn S$1e die Italien MItTt seinen 277 kirchlichen Jurisdiktionsgebieten,
atıon betreffen; 1n Fällen, 1n denen eine schwerwiegende (davon 756 Diözesen) verweısen (vgl Herder-Korrespon-
Sache das gemeınsame Vorgehen aller Bischöte erfordert, enz Jhg., 447). Schließlich sind auch NSsere eut-
WwWenn sıch wen1gstens Zzwel Drittel der Anwesenden für schen Dıözesangrenzen einer Überprüfung nach SCO-
eine rechtliche Bındung aussprechen. Der ursprünglıche gyraphischen, soziologischen und demographischen Krite-
Entwurtf raumte auch Rekursrecht den Apostolischen 1en bedürftig oder, sSOWeIlt das nıcht TAatsam oder durch-
Stuhl e1In. Iieser schärfte aber zugleich auch die INOTa- ührbar ISt, eıner inneren Neugliederung, WI1€E das Konzil
lische Verpflichtung gyegenüber allen Beschlüssen der Bı- s1e vorsieht (z Zuweısung bestimmter Diözesangebiete
schofskonferenz e1n. Wenn eın Bıschof zlaube, die Al bischöfliche Vikare). uch die Verlegung VO Bischots-
Entscheidung einer Konferenz handeln mussen, sıtzen 1n die größeren Populationszentren 1St ıcht Ur

möge das vorher der Konferenz über deren Präsıden- eine rage für italienische oder spanısche Miniatu;-Land—
ten mitteilen. Im endgültigen Dekret sind die Gesetz- diözesen.
gebungsvollmachten auf die bereits erwähnten beiden Einzelne Reformen sınd bereits in die Wege geleitet. Eın
Fälle, die sıch 1m wesentlichen MIt dem ersten Punkt des Projekt für eıne Generalregelung 1in Italien befindet sıch
ursprünglichen Entwurfs decken, beschränkt. Das Rekurs- gegenwärtig ZU Studium be1 der Bischofskonferenz un
recht den Apostolischen Stuhl wırd nıcht mehr CI - bei der dafür zuständigen Konsistorialkongregatıion. Die
wähnt. Dıie moralische Verpflichtung FT Verwirklıchung Regelung tür en Großraum Parıs steht VOT der Publi-
auch jener Beschlüsse, die nıcht Rechtskraft haben, wırd kation. Die Diözese Rom wurde bereıts 11CeUH geordnet (vgl
nıcht mehr angemahnt. Wıe CS 1n der schriftlichen Relatio ds Heft, 124) YSt diese praktischen Reformversuche
ZUI1IYT zweıten Entwurf (vgl Herder-Korrespondenz werden j1er weiıterhelfen. Das Dekret g1bt L1LLULr allgemeine
19 W, heißt, haben „Tast alle Väter der Kom- Regeln (nıcht Zrofß, daß der Bischof ıcht mehr 1in der
mission“ der Jetzıgen Bestimmung zugestimmt (zwischen Lage 1St, für die Diözese se1ine bischöflichen Amlts-
dem Zzweıten un dem dritten Entwurt vab CS diesem handlungen und Pastoralvisitationen durchzuführen;
Punkt 1Ur stilistische Veränderungen). Zu beachten 1ISt nıcht klein, da{fß Personal un finanzielle Miıttel V1 -

1n weıteres. einschränkendes Element: Die Zweidrittel- geudet werden müussen, ohne da{fß die Diözese ın der Lage
mehrheit zeıgt 1LULr die Uuntere Grenze Dıie Konferen- iSt, alle die für das Leben einer Teilkirche notwendigen
zen selbst haben die Möglichkeit, 1n ıhren Statuten och Einriıchtungen un Werke schaffen und erhalten)
höhere Mehrheiten testzulegen. ine Höchstgrenze 1St und die soziologıschen un demographischen Kriterien
nıcht testgelegt. (organische Einheit hinsıchtlich des Personals, der Ämter
Fın Rückschritt also? Formal Ja, Nan Mu aber bedenken, un Einrichtungen, möglıchste Übereinstimmung miıt den
da{fß das Konzıil celbst zahlreiche Fälle des allgemeinen staatlichen Einteilungen, Rücksicht auf die verschieden-
Rechts (die sıch iM künftigen Kodex sechr nachhaltig artıge gesellschaftliche un milieumäßige Zusammen-
nıederschlagen werden) vorsieht (Liıturgie, Seminare SCETZUNSG der Gläubigen).
Mıssıonen), da{f 1n CONCreLO die Gesetzgebungsvoll-
machten der Bischofskonferenzen 1e]l umfangreicher seın Kirchenprovinzen un Pastoralregionen
werden, als CS der 'Text des Bischofsdekrets Die allzemeine Forderung nach Überprüfung der Diöze-
aßt Zudem dürften bei der Durchführung der Konzils- saneinteilungen wiırd erganzt durch iıne geplante Re-
beschlüsse noch weıtere rechtsverbindliche Entscheidungen organısatıon der Kirchenprovinzen (damıt enachbarte
notwendig werden. Jedenfalls waren be] der Verwirk- Diözesen Fragen VO: gemeınsamem Belange auch geme1n-
lıchung der Konzilsreformen und ıcht 11U!r OTt SAa regeln können) un die vorgesehene Errichtung vOonmn
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Pastoralregionen, deren Ordnung noch SCNAUCT VO wichtiger Fragen möge der Bischof den Weihbischof hın-
zuzıiehen.Recht festzulegen 1St. Das Dekret StUtzt sıch be] diesem

letzteren Vorhaben oftensichtlich autf das tranzösısche Das Dekret ISt also VO Bestreben geleitet, die Jur1s-
Beispiel (vgl Herder-Korrespondenz 16 Jhg., 158) diktionellen Verhältnisse den Aussagen des Konzıls über
Die Bischofskonferenzen sollen be] der Abgrenzung der die Stellung des Biıschots als Träger der obersten Weihe-
Kirchenproviınzen un bei1 der Errichtung der Pastoral- gewalt un als Nachfolger der Apostel anzugleichen.
regıonen nach denselben Kriterien vorgehen W 1e be] der ber das Dekret 1St oftenbar ebenso nachdrücklich dar-
Einteilung der Diıiözesen. Dıie Bischotskonferenzen WEeI- auf bedacht, die Einheit der Diözese un die Einheit der
den aufgefordert, ihrerseits eıne allgemeine Überprüfung Autorität 1mM Diözesanbischof wahren. Deswegen die
der Diözesaneinteilungen vorzunehmen, WEn nötıg, da- ungleiche Formulierung: Koadjutoren und Weih-

bischöfe „sollen dem Diözesanbischof immer Gehorsamfür eiıne eigene Kommiuissıon einzusetzen un: ach „An-
hörung“ der etroftenen Bischöte ıhre „Vorschläge und un Ehrfurcht erweısen“, dieser aber moöge seıinerseıts
Wünsche“ dem Apostolischen Stuhl vorzutragen. „dıe Koadjutoren und Weihbischöfe brüderlich lıeben
Im Rahmen der Anpassung der Diözesanstrukturen wird un ıhnen M1t Hochachtung begegnen“.
auch der Angehörigen „eIneSs anderen Rıtus“ un der
„Gläubigen einer anderen Muttersprache“ gedacht. Fur Dıiıe bischöflichen Vikare
die Angehörigen anderer Rıten sollen eıgene Pfarreien, Die wichtigste Neuerung 1ISt die 1CU geschaftene Stellung
WE nötıg, auch eın eigener bischöflicher Vıkar ernannt der bischöflichen Vikare. Sıe sollen als wen1gstens dem
werden. Im Noftfall könne auch der Bischof selbst „das Generalvikar gleichgestellte Vikare einen estimmten
Amt des Oberhirten“ für die verschiedenen Rıten A2US- Sachbereich oder eın estimmtes Gebiet der Diözese MITt
üben. Nur W CN nach dem Urteil des Apostoliıschen Stuh- fest umrıssenen Jurisdiktionsvollmachten verwalten. Diese
les das alles nıcht möglıch sel, solle für die verschiedenen bischöflichen Vıkare mussen nıcht Bischöfe se1n, 1LLUT wWenn
Rıten eine eıgene Hiıerarchie errichtet werden. uch für Weihbischöfe ErNAanNnAt werden, csollen S1e weniıgstens die
die Angehörigen anderer Natıonen sollen eıgene Personal- Stellung VO bischöflichen Vikaren einnehmen. Es geht
pfarreien errichtet oder auch eigene bischöfliche Vikare also höchstens 1ne Gleichstellung miıt dem General-
erNannt werden. vikar, nıcht Überordnung. Und Sanz 1ICU 1St auch
Innerhalb der Dıiözese wırd auch den überpfarrlichen diese Stellung der bischöflichen Vikare nıcht. Soweıt
Einrichtungen (spezielle Seelsorge, Dekanate) größeres künftig Weihbischöfe diese Stellung einnehmen werden,
Gewicht zuerkannt. Die Anpassung der Seelsorgsstruktu- handelt sıch dabe; den jurisdiktionellen Ausbau
ren die Bedürfnisse der eıit sollen durch rechtliche der Stellung der SoOgenNannNten residierenden Weıihbischöfe,
Normen erleichtert werden. Errichtung un Aufhebung W1e S1e in europäıschen Ländern in den etzten Jahren
VO Pfarreien sind aAb Jjetzt ausnahmslos Sache des bereıts üblıch geworden siınd. Sıcher eın kluger Miıttelweg,
Bischofs. be1 dem die Einheit der Diözese gewahrt, 1n gyroßen

Bistümern Verwaltungs- un Pastoraltunktionen dezen-
Die Gehilfen des Bischofs tralisıert werden können un be1 dem der Weihbischof

Miıt der ınneren Neuordnung der Diözesen hängt das zugleich 1ne ıhm ANSCMECSSCHEC Stellung erhält.
Verhältnis des Bischofs seinen Miıtarbeitern 1n der Freilich bleiben die Beziehungen auch weıterhin unklar,
Seelsorge, dem Weltklerus und den Ordensleuten, CNS da VOTL allem die Stellung der Generalvıkare nıcht näher

Das gılt besonders für die nächsten (möglichen umschrieben wird. Auf jeden Fall wırd 1n vielen Dıözesen
der Weihbischof Generalviıkar neben anderen General-oder tatsächlichen) Mitarbeiter des Diözesanbischofs: den

Koadjutor, die Weihbischöfe, die Generalvikare. Dieses vikaren und bischöflicher Vikar neben anderen bischöf-
Verhältnis 1St jurisdiktionellen Gesichtspunkten lıchen Vikaren bleiben. uch 1er mufste 1n Ausgleich
alles eher als klar. Deswegen War seıne Reform auch e1ınes 7zwıschen entgegengesetzten Tendenzen gefunden werden:
der bereits VOT Konzilsbeginn häufig gehörten Postulate. 7zwıischen denen, die eıne möglıchst kollegiale Dıiözesan-
Das Dekret über die Bischöfe bringt hier einıge wichtige führung wünschten un den anderen, die VOTr allem aut

strafte Einheitlichkeit nter der Autorität des BischotsÄnderungen, ohne die komplexen rechtlichen Probleme,
denen Probleme menschlicher un psychologischer Art un des Generalvikars edacht €eNn:, Entgegen manchen

hinzukommen, lösen. Dıie Fragen blieben auch 1im Forderungen, die Einrichtung des Koadjutors un: des
Konzil umstritten. Weihbischofs Sanz abzuschaffen (und dafür die Diözesen
Das Dekret bestimmt zunächst allgemeın: „Die oad- verkleinern oder, ANSTALT Koadjutoren 5}
Jutoren un Weihbischöfe sollen MIt entsprechenden ol die Bischöfe rechtzeitig Z Rücktritt bewegen), WeI-

machten ausgestattelt werden, da{ß ZWAar die Einheit den die Diözesanbischöfe aufgefordert sıch „nıcht
der Diözesanleitung un die Autorität des Diözesan- sträuben, von der zuständigen Obrigkeit eınen oder meh-
bischofs immer gewahrt bleiben, aber ıhre Tätigkeit wirk- LGETE Weihbischöte erbiıtten“, W CN das Seelsorgswohl

ertordere.un die den Biıschöten eigene Würde sichergestellt
werde“ (Abschnitt 25) Speziell wırd vorgesehen: Der
Koadjutor wırd künftig NUr och miıt dem Recht der Das Verhältnis ZUu Klerus

Nachfolge ern4Aa4nnt. Er mu VO Diözesanbischof ımmer In seınem pastoralen el drängt das Dekret autf ıne
Zu Generalvikar erNnNannt werden. Wenn nötıg, können csechr CNSC Zusammenarbeit „wiıschen dem Bischof un dem
ıhm VO  j der zuständigen Obrigkeit auch weıtere oll- Diözesanklerus un aut die Herausbildung gemeinschaft-
machten übertragen werden. Dıie Weihbischöte ollen, lıcher Seelsorgsformen. Die gyegenseıtigen Beziehungen
WenNnn 1n der Ernennungsurkunde nıchts anderes VOI- sollen auf den „Banden der übernatürlichen Liebe“ auf-
gesehen ISt, ebentalls Generalvikaren oder wenı1gstens bauen, „und ZWaar S da{fß die Einheit des Wıillens der

bischöflichen Vikaren ernannt werden, diıe 1Ur VO  — Priester MI1t dem Wıillen des Bischofs ıhre Seelsorgsarbeıit
der Autorität des Bischofs abhängen. Be1 der Beratung truchtbarer werden laflst“ Der Bischof soll die Priester
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auch gemeiınsam Besprechungen über Seelsorgsfragen nıchtexemte Ordensleute unterstehen (subsunt sub-
einladen, „nıcht 1Ur gelegentlich, sandern, wenn möglich, duntur 1M etzten WExXT) dem Ortsbischof ın der Ordnung
auch test bestimmten Zeiten“. W1(: es 1er INan- der Liturgie, in Predigt un Katechese. Auch die 1in
che Väter nahmen, zeıgt (3 0 da{fß in der etzten Fassung katholischen Schulen beschäftigten Ordensleute Nier-
anstelle des „CUIR S11S sacerdotibus .. colloquium stehen dem Ortsbischof 1n bezug auf allgemeine Ordnung
instıtuat“ eın ‚ad colloquium (D velıt“ un Aufsicht. Dıie Ordensleute sind auch gehalten,
1st. Mehrere Väter hätten, heißt 1n der Relatio, DC- beachten oder durchzuführen, W as durch Bischofskon-
fürchtet, handle sıch u11l rechtliche Verpflichtungen. terenzen für alle beschlossen wurde. Die Bischofskonferen-
Besonders gedacht wırd der Priester miıt einem überpfarr- zen und die Vereinigungen der höhern Ordensoberen
lıchen oder überdiözesanen Amt Auch die AL Schulen mögen 1mM Interesse der Seelsorge CNS 7usammenarbeıten
der 1ın anderen Einrichtungen oder Vereinen“ tätıgen und sıch yegenseıt1ig abstimmen. Die Bischöfe un: Ordens-
Priester werden besonders erwähnt. Doch 1n vorzüglicher oberen sollen estimmten Zeıten gemeınsam beraten.
Weıse se]en die Pftarrer Mitarbeiter des Bischofs. Sıe üben Der Forderung, Vertreter der Orden den Bischofs-
„als eigentliche Hırten in einem bestimmten el der Di1ö- konferenzen zuzulassen, wurde ıcht stattgegeben.
N der Autorität des Bischots“ die Seelsorge Au  N

Sıe sollen MIt den anderen Ptarrern un den Priestern ın Der Bischof als Seelsorger
überpfarrlichen Stellungen CNS zusammenarbeıten, „da- eht bei dem Bischofsdekret auch primär rechrtliche
MI1t dıe Seelsorgsarbeit 1n der Diözese ıcht der FEinheit Bestimmungen Z Herbeiführung der nötıgen Struktur-
entbehrt und wirksamer wird“. Wo Pfarrer ZEW1SSE veränderungen, WAar INa  3 doch ine klare pastoralePersonenkreise nıcht erreichen können, sollen s1e auch Ausrichtung bemüht. urch die Einarbeitung einıger Ab-
Laıien Hılte ruten. Damıt der Bischof bei der Verlei- schnitte Aaus dem ursprünglıchen Seelsorgsschema 1in dıe
hung VO  $ Pfarreien leichter un: ANSEMECSSCHCI vorgehen Zz7weıte Fassung des Dekretentwurfs (zwischen der WEe1-
könne, sollen Wahrung der Rechte der Ordensleute ten un: der Dritten Sess10n) wurde diese Zielsetzungalle Vorschlags-, Ernennungs- un Vorbehaltsrechte SOW1e erleichtert, zugleich aber das „image“ der Seelsorge
der allgemeine und besondere Pfarrkonkurs abgeschafft csehr nach den Rechten, Aufgaben un Pflichten des
werden. Die diözesanen Einrichtungen, die Kurıen un Bıschots gepragt. er Bıischof wırd ıcht LU als der
besonders die Domkapitel sollen „eıne den heutigen Inhaber der priesterlichen Vollgewalt, als Vorsteher der
Ertordernissen angepafßte HUE Ordnung erhalten“. 10zese und als oberster Leiter un: Koordinator der

Seelsorge dargestellt, sondern als Amtsträger, der ıcht
UN den Ordensleuten LLULr leitet un koordiniert, sondern selbst die Seelsorge

Die Bestimmungen über das Verhältnis 7zwischen Bischof 2usübt. So CeLWAaA, wWenn CS 1m Abschnitt ÜIZ un
un Ordensleuten (Abschnitt 33 bıs 35) gehörten den bündig heißt „Be1 der Erfüllung ihrer Aufgabe lehren
Ontroversesten Themen der Diskussion. Der Bericht- sollen s1e den Menschen die Frohbotschaft Christi VeT-

künden In der raft des Geistes sollen S1e die Men-Eerstatter ZzUu 7zweıten Entwurtf stellte fest, dıe FEınar-
beitung der „Modı:i“ se1l ıcht leicht SCWESCNH: multa enım schen ZU Glauben ruten oder 1mM lebendigen Glauben
fuiıt OTUu varıetas! Es Zing dabe!i VOTr allem eine noch stärken. Das Geheimnnis Christi sollen S1Ce ıhnen NVOI-
stärkere Beteiligung der Orden direkten Apostolat kürzt vorlegen » deren Unkenntnis gleichbedeutend
un 1m Zusammenhang damıt eine eventuell NOL- 1St mMIiIt der Unkenntnis Christı Es fehlt auch in der
wendiıgz gewordene Änderung der Konstitutionen un etzten Fassung nıcht paternaliıstischem Anhauch, wenn

ZeW1sSsE Einschränkungen der Exemtion. Dieses Bestreben davon die ede ISt, WwI1e S1e als Väter un: gute Hırten die
prag auch den endgültigen Text. „Dıie Ordensgeıistlichen Schafe kennen un die Schafe auch s$1e kennen. Hırte un
werden Zzu priesterliıchen I ienst geweiht, damıt auch S1e Vater das sınd die beiden Spiegelbilder bischöflicher
umsichtige Mitarbeiter des Bischofsstandes sind“ (Ab- Würde, Ww1e S1e die Väter des Zweıten Vatikanischen
schnitt 33) Angesichts der wachsenden seelsorglichen Not- Konzıls verstanden. Das geschah 1in lauterster Intention:
lage mü{fßten S1e den Bischöten noch größere Hılfe eısten. Man wollte das „image“ des Bischofs AaUS den Verflech-
Die 1n der Seelsorge tätıgen Ordensleute csollen aber —- NgeE: weltlicher Macht, in dıe die Geschichte die Hıer-
gleich „ VOMM Geist des eigenen Ordens beseelt seın un: archen gestellt hat, lösen und ZUur Gestalt des Hırten und
der klösterlichen Observanz un der Unterwerfung Vaters zurückkehren. „ Vater“, „Hırte „Schafe“, „WeIl-
die eıgenen Oberen treu bleiben“. Diese doppelte Unter- den  «“ das sınd die Worte, die 1n dem Dekret auffallend
ordnung, einerseılts den zuständigen Ordens- häufig wiederkehren. Sıe siınd Zeıiıchen des seelsorglichen
oberen, anderseıts die Autorität des Bischofs, wırd Mühens des Konzzıls. Trotzdem bleibt das Problem: In
also noch mehr betont als bisher. Doch wurde diese einer Gesellschaft VO  3 Hırten und Ackerbauern wurde

doppelte Abhängigkeit 1n der Diskussion als csehr diese Sprache verstanden. Sıie drückte ıhr Lebensgefühl
problematisch empfunden. Eın Vater hatte dabei VO:  } AUS un entsprach ıhrem Gesellschaftsgefüge. Unseren
„Vıivisektion“ des Ordensmannes gyesprochen. Um Zeıtgenossen ann s1e HUT schwer erschlossen werden. Sıe
der bleibenden der Sal verschärften doppelten Abhängig- ann das Gegenteıl VON dem bewirken, W 4as intendiert ist.
eIit ıne Lösung finden, hat INan die Grenzen der Die „pastorale“ Sprache, eın Grundanliegen des Konzıls,
Exemtion zlarer umschrieben un: dem Bischof, SOWeIlt mMuUu erst gefunden werden.
dabe!] den Seelsorgsdienst geht, größere Vollmachten och ware NN bedauerlich, würde darüber übersehen, w as

das Dekret al seelsorglichen Akzenten T7 diegegenüber den Ordensleuten 1mM Interesse der Einheit der
Diözese un einer rationellen Seelsorgsplanung ein- Verantwortung für die Freiheit und Würde des Men-
geraumt. Die Fxemtıion betrefte VOor allem die innere Ord- schen, das ngagement für soz1.ale Gerechtigkeit; das

Bemühen moderne Verkündigungsmethoden, dıeNung, damıt die FEinheıt des Ordens besser gewahrt werde
und der aps ber die Ordensleute Z Besten der orge tfür alle, für die getreNNtLeEN Christen, die Nıcht-
Gesamtkirche verfügen könne. ber sowohl exemte wI1e risten un die Nichtglaubenden.
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